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Mitglieder des  
AVNRW 
 
 
         

 

 

 

   Gelsenkirchen, den 01. Januar 2019 

 

 

Einladung zur Hauptversammlung 2019 des AVNRW 

 

Liebe Sportfreundinnen, liebe Sportfreunde, 

 

hiermit lade ich Euch zur nächsten Hauptversammlung des AVNRW ein. 

 

Termin:    Freitag, 15. März 2019 

Ort:           HUGO I Trattoria Villa Italia, Horster Str. 200 in 45897 Gelsenkirchen 

Beginn:    19:00 Uhr 

 

Gem. § 12 der Satzung des AVNRW schlage ich folgende Tagesordnung vor: 

 

TOP 1:  Feststellung der form- und fristgerechten Einberufung 

TOP 2:   Feststellung der Stimmberechtigung 

TOP 3:   Genehmigung des Protokolls der letzten Hauptversammlung 

TOP 4:   Festsetzung der Tagesordnung 

TOP 5:   Berichte der Mitglieder des Präsidiums mit Aussprache 

TOP 6:   Bericht des Schatzmeisters 

TOP 7:   Entlastung der Schatzmeisterin/ des Schatzmeisters und der      

Präsidiumsmitglieder 

TOP 8:   Wahl der Mitglieder des Präsidiums (soweit beantragt) 
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TOP 9: Wahl der Kassenprüferinnen/ Kassenprüfer (soweit erforderlich) 

TOP 10:  Festsetzung von Beiträgen, Gebühren und Materialkosten 

TOP 11:  Genehmigung des Haushaltsplans 

TOP 12:  Änderung der Satzung (soweit beantragt) 

TOP 13:  Behandlung vorliegender Anträge mit Beschlussfassung 

TOP 14:  Durchführung von Ehrungen (soweit beantragt) 

TOP 15:  Verschiedenes 

TOP 16:  Festlegung von Zeit und Ort der nächsten Hauptversammlung 

TOP 17:  Beendigung der Versammlung und Verabschiedung 

 

Die Mitglieder des AVNRW bitte ich, Anträge bis spätestens 6 Wochen vor dem 

Termin der Hauptversammlung an meine E-Mailadresse zu übersenden. Übersandte 

Anträge werden vor der Versammlung elektronisch an die Mitglieder übersandt. 

 

Weiterhin weise ich darauf hin, dass gem. § 8 der Satzung die Mitgliedsbeiträge 

spätestens 14 Tage nach Rechnungserhalt zu entrichten sind. Andernfalls hat das 

säumige Mitglied bei der Hauptversammlung gem. Nr. 8.2 der Satzung kein 

Stimmrecht. Als Termin für die späteste Übersendung der Stärkemeldung an die 

Geschäftsstelle des AVNRW haben wir uns auf den 31. Januar eines Jahres 

vereinbart. 

 

Ich wünsche allen Teilnehmenden eine gute Anreise und der Versammlung einen 

guten Verlauf. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

Frank Mercsak 

Präsident AVNRW 


